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Veröffentlichung von Gemeindeversammlungsbeschlüssen 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürger-
gemeinden werden folgende Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2023 
öffentlich publiziert: 
 
 
ORTSBÜRGERGEMEINDE 
 

1. Protokoll vom 7. Juni 2023 – Genehmigung 
2. Budget 2024 – Genehmigung 

 
Die Beschlüsse der Ortsbürgergemeinde wurden definitiv gefasst und unterstehen nicht dem 
fakultativen Referendum. 
 

 
EINWOHNERGEMEINDE 
 

1. Protokoll vom 7. Juni 2023– Genehmigung 
2. Externe Bauverwaltung – Genehmigung 
3. Kreditabrechnung Projekt Entwicklung Dorfkern Fisibach – Genehmigung 
4. Budget 2024 – Genehmigung 

 

Sämtliche Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum. Gegen diese Beschlüsse kann von 1/5 der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit 
Publikation mittels Referendum die Durchführung einer Urnenabstimmung verlangt werden. 
Formulare zur Sammlung von Unterschriften können bei der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste zur Vorprüfung des Wortlautes 
des Begehrens der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Bei Zustandekommen des Re-
ferendums wird der entsprechende Beschluss einer Urnenabstimmung unterstellt.  
 
Ablauf der Referendumsfrist: 5. Januar 2024 (ab Publikationsdatum 30 Tage) 
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